
Rundschreiben AH 6/98
vom 24. März 1998

GLA V 40 b

Betreff:   Nichtberücksichtigung von Beitragszeiten nach Vollendung
des 65. Lebensjahres, § 93 Abs. 3 Nr. 2 ALG

Bezug:   Rundschreiben AH 21/89 vom 10.10.89

GESAMTVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ALTERSKASSEN
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

-149
                               Durchwahl: 133

 An die
 landwirtschaftlichen Alterskassen

Das LSG Niedersachsen hat mit Beschluß vom 2. März 1998 - L 1 LW 28/97 -
bestätigt, daß nach § 93 Abs. 3 Nr. 2 ALG Beiträge, die vor dem 1. Januar
1995 gezahlt wurden, bei der Rentenberechnung unberücksichtigt bleiben,
wenn sie nach Vollendung des 65. Lebensjahres gezahlt wurden.

In dem entschiedenen Einzelfall hatte der Kläger das Unternehmen erst im Al-
ter von 75 Jahren durch Pachtvertrag vom 31. März 1995 abgegeben. Die be-
klagte Alterskasse hat bei der Berechnung der Altersrente zunächst 332 Bei-
tragsmonate berücksichtigt in der Annahme, dabei handele es sich um die bis
zur Vollendung des 65. Lebensjahres zurückgelegten Zeiten. Im Widerspruchs-
verfahren hat die Alterskasse festgestellt, daß der Kläger bis zur Vollendung
seines 65. Lebensjahres lediglich 320 statt 332 Beitragsmonate zurückgelegt
hatte und hat daraufhin die Rentenhöhe unter Hinweis auf § 45 SGB X rück-
wirkend von Anfang an um 14,63 DM nach unten korrigiert.

Das LSG hat die Berufung durch Beschluß (vgl. § 153 Abs. 4 Satz 1 SGG) zu-
rückgewiesen, weil die Nichtberücksichtigung dem insoweit eindeutigen § 93
Abs. 3 Nr. 2 ALG entspreche. Eine Schlechterstellung gegenüber dem zum
Zeitpunkt der Beitragszahlung geltenden Recht sei mit dieser Regelung nicht
verbunden, weil bereits § 4 Abs. 1 Satz 4 GAL eine entsprechende Regelung
enthalten habe. Der Senat teilt die vom BSG in seinem noch zum alten Recht
ergangenen Urteil vom 10. August 1989 - 4 RLw 1/88 - (Rdschr. AH 21/89)
vertretene Auffassung, die Regelung sei verfassungsrechtlich unbedenklich.
Zum einen würde eine Berücksichtigung der nach Vollendung des 65. Lebens-
jahres entrichteten Pflichtbeiträge den Gesetzeszweck, eine rechtzeitige Hof-
übergabe zu ermöglichen, gefährden, zum anderen habe der Bundesgesetz-
geber angesichts des gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung wesent-
lich höheren Finanzierungsanteils des Bundes an der gesetzlichen Alterssiche-
rung der Landwirte einen entsprechend größeren Spielraum hinsichtlich der
Berücksichtigung entrichteter Pflichtbeiträge.

Auch die Korrektur der Rentenhöhe hält das Gericht für rechtmäßig. Angesichts
des geringfügigen Verringerungsbetrages von monatlich 14,63 DM erscheine
es ausgeschlossen, daß der Kläger im Vertrauen auf die ursprünglich zuge-



- 2 -

sprochene Rente Vermögensdispositionen getroffen habe, die sich nicht auf-

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten verweisen wir auf die anliegenden Gründe.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

In Vertretung
gez. Stüwe

Anlage
Entscheidungsgründe














